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Arbeitsschutz - Sicherheit an Schulen 
Mai 2026 

Schulleitungen sind verpflichtet, Maßnahmen zur Sicherheit und zum 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten und der Schülerschaft festzulegen und 

umzusetzen. Dazu gehören insbesondere eine geeignete 

Arbeitsschutzorganisation sowie die Unterweisung von Beschäftigten und 

Schülerinnen und Schülern. 

 

Das im Schulbereich tätige städtische Personal steht weiterhin unter der 

Verantwortlichkeit des Schulträgers, der die erforderlichen und spezifischen 

Unterweisungen sowie sicherer Rahmenbedingungen für diese Arbeitnehmenden zur 

Verfügung zu stellen hat. 

 

Jahresunterweisung: Die Schulleitung hat sicherzustellen, dass alle Beschäftigten sowie 

Schülerinnen und Schüler jährlich über die Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 

informiert werden.  

Dazu gehören u.a.:  

 Brandschutz-, Alarmierungs-, und Fluchtwegeunterweisung 

 Erste-Hilfe-Unterweisung 

 Sicherheitsunterweisung für Exkursionen und Klassenfahrten 

 Sicherheitsunterweisung für Fachräume, Sportstätten und elektrische Geräte 

 Datenschutzbestimmungen 

 

Im Rahmen der Arbeitssicherheit ist es erforderlich, sämtliche Unterweisungen allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich zu machen. Dies kann beispielsweise durch 

Aushänge, Informationsmaterialien, persönliche Unterrichtung oder vergleichbare 

Maßnahmen erfolgen.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass auch kurzzeitig anwesende Personen, beispielsweise an 

Baumaßnahmen beteiligte Personen, grundlegende Unterweisungen im Bereich der 

Arbeitssicherheit erhalten müssen. 

 

Dokumentation: Es wird empfohlen, für jedes Schuljahr eine schriftliche Bestätigung über die 

erfolgte Unterweisung aller Beschäftigten zu archivieren. 

 

Die Schulleitung kann Aufgaben, beispielsweise die Durchführung von 

Gefährdungsbeurteilungen, schriftlich und nachweisbar auf fachkundige Lehrkräfte 

übertragen. Die Verantwortung für den Arbeits- und Gesundheitsschutz trägt jedoch in 

jedem Fall die Schulleitung. 


